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Kleine Anfrage 135 
 
des Abgeordneten Christian Lindner  FDP 
 
 
Kinderbetreuung im Rheinisch-Bergischen Kreis – Wie ist es um den Ausbau und die 
Versorgung mit U3-Plätzen im Kreisgebiet sowie in den Städten Leichlingen, Wer-
melskirchen, Bergisch Gladbach, Rösrath und Overath bestellt?  

 
 
Ein breites und qualitativ hochwertiges Betreuungsangebot, insbesondere für Kinder unter 
drei Jahren, gilt als eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass Mütter und Väter Familie 
und Beruf besser miteinander vereinbaren können. 
 
Mit einer Betreuungsquote von nicht einmal 16 Prozent für Unterdreijährige ist Nordrhein-
Westfalen diesbezüglich allerdings bundesweites Schlusslicht. Vielerorts übersteigt die 
Nachfrage bereits jetzt das vorhandene Angebot. Ob und inwieweit das geplante Ausbauziel 
von 32 Prozent kurzfristig noch erreicht werden kann, ist fraglich. 
 
Angesichts des ab Beginn des Kindergartenjahres 2013/2014 geltenden Rechtsanspruchs 
auf einen Kinderbetreuungsplatz für Unterdreijährige droht den Kommunen in Nordrhein-
Westfalen im nächsten Jahr deshalb eine Klagewelle. Eltern, die keinen beantragten Betreu-
ungsplatz erhalten, könnten dann entstehende Ersatzansprüche gegen Kommunen mit eige-
nem Jugendamt geltend machen (siehe Urteil des Verwaltungsgerichtes Münster vom 10. 
Mai 2012, Az. 1 K 981/11.MZ). 
 

Im Rheinisch-Bergischen Kreis haben die Städte Leichlingen, Wermelskirchen, Bergisch 

Gladbach, Rösrath und Overath ein eigenes Jugendamt. Das Kreisjugendamt ist für die an-

deren Kommunen des Kreisgebietes (Kürten, Odenthal und Burscheid) zuständig. 

 
 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

 
1. Wie viele U3- Betreuungsplätze gibt es im Rheinisch-Bergischen Kreis zu Beginn des 

Kindergartenjahres zum 1. August 2012 (bitte einzeln auflisten nach den einzelnen 
Jugendämtern, aufgeteilt in U3-KiTa, U3-Tagespflege und insgesamt)? 
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2. Welche Bedarfsdeckungsquote gibt es im Rheinisch-Bergischen Kreis zu Beginn des 
Kindergartenjahres zum 1. August 2012 (bitte einzeln auflisten nach den einzelnen 
Jugendämtern, aufgeteilt in U3-KiTa, U3-Tagespflege und insgesamt)?  
 

3. Wie viele U3-Betreuungsplätze müssen bis zum 1. August 2013 zur Erfüllung des 
Rechtsanspruches im Rheinisch-Bergischen Kreis noch geschaffen werden (bitte 
aufschlüsseln nach den einzelnen Jugendämtern)? 

 
 
 
Christian Lindner 
 
 
 
 
 


